
Diözesane Regelungen 

für die Gottesdienste 
ab 2. September 2021 

 

 
 

 

Bei den Gottesdiensten teilnehmen können nur Personen, die 

▪ keine Erkrankung der Atemwege haben 

▪ nicht infiziert sind 

▪ nicht in Quarantäne sind 

▪ und keinen Kontakt mit Corona-Erkrankten haben. 

Von der 3 G–Regel sind die Gottesdienste ausgenommen! * 
 
 

        
 

  

  

  

Bitte für besondere Gottesdienste 

ein Zugangskärtchen abnehmen. 

Wenn keine Karte mehr vorhanden ist, ist die Kirche 

besetzt. Weichen Sie evtl. auf andere Gottesdienste aus! 

 

 
  

  

  

Eine medizinische Maske ist bis zur Sitzplatzeinnahme 

sowie beim Kommuniongang zu tragen. 
 

Gemeindegesang, mit eigenem Gotteslob, 

kann auch ohne Maske stattfinden.  
  

  

  

Es gilt die Einbahn-Regelung - 

folgen Sie nur den gelben Pfeilen!  
  

  

  

Nehmen Sie nur 

bei den gekennzeichneten Plätzen Ihren Platz ein! 

 

 
  

  

  

Nur über den Mittelgang 
ist in Abstand Handkommunion möglich!  

  

  

  

Der Eingang ist auf der Friedhof-Seite, 

der Ausgang ist auf der Dorfplatz-Seite!  
  

  

  

* Die 3G-Regel (geimpft-genesen-getestet) 

gilt nur bei Tauffeiern, Trauungen und Firmungen. 

Die Mitfeiernden müssen einen 3G-Nachweis erbringen 

(Vorab-Abgabe der Nachweis-/TN-Liste im Pfarrbüro!). 

Die Maskenpflicht gilt bei diesen Gottesdiensten 

auch am Platz. Eine Personenobergrenze gilt nicht. 

 

 

 

  

  

  

 

Platz für 

1 Person 

Taufe 

Trauung 

Firmung 


